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AO/SN- Q3ß/ME 

KAM~IER DER "VVIRTSCHAFTS'l'REUHÄNDER 
.1081 "VIE~ VIII, DENNOPl ... ATZ 4/I / / TELEFON .... ~ 16 72'"'0-'\1. 

TELEX 112 ~f34 TELEGRAMMADRESSE WITREUKA WIEN TELEFAX 421672 55 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1014 Wie n 

i 3 OKT 1989 
I Datum: !t 1,... . ~ _ (h. "-

I V~dA.II.~ f"ir. Ir ~ '-\. 
Ov t 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN DATUM 

1211/89/Dr.Schn/Si 29.9.1989 

BETRIFFT: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Mineralölsteuergesetz 1981 geändert wird 

Unter Bezugnahme auf die Übersendungsnote des Bundesministeriums 

für Finanzen vom 10.8.1989, GZ. Min.-100/7-III/11/89, gestattet 

sich die Kammer, wunschgemäß 25 Ausfertigungen ihrer Stellung­

nahme zu oa. Betreff zu übermitteln. 

Beilagen 

Postsparkassen-Konto 1838.848 
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Bankkonten: 0049-46000/00 Creditanstalt Bankverein, Wien 
301 93380000 Bank für Wirtschaft und Freie Berufe A.G .. Wien 
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KAl\Il\IER HER "'\VIRTSCIIAFTS'JrREUIlIÄNDER 
JOH. '''IE!'' "111, DE!"!"OPI,A'I'Z 4/I / / TELEFON JIo~ H\ 7~-O. 

TELEX 112264 TELEGRAMMADRESSE WITREUKA WIEN TELEFAX 42167255 

6 An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
1010 Wie n 

Expreß 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSER ZEICHEN DATUM 

Min.-100/7-III/11/89 10.8.1989 1211/89/Dr.Schn/Si 29.9.1989 

BETRIFFT: Entwurf ein~s Dundesgesetzes , mit dem das 
Mineralölsteuergesetz 1981 geändert wird 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder dankt für die Ubermittlung 

des im Rubrum angeführten Entwurfes und erlaubt sich, wie folgt 

stellung zu n~hmen: 

1. Im § 3 Abs 3 wird die Mineralölst~uer pro 100 kg Eigen­
g~wicht angegeben, wlhrend dem ~ndverbraucher statt Kilo­
gramm Liter als Maßeinheit verrechnet werd(!n. 

Eine Vereinheitlichung sollte angestrebt werden. 

2. Im § 5 Abs 1 Z 3 wird definiert, wann die steuerschuld d~s 

Kraftfahrtreibstoffe~ entsteht. 

Da dar abgebende Betrieb niCht wissen kann, ob der Kraft­

stoff als Kraftfahrzeugtrelbstoff oder für einen anderen 

Verwendungs~w~ck abgegeben wurde, mUßte die abgebende Stelle 

vom Abnehmer bei der Bestellung und/oder der Ubernahmc des 

Kraftstoffes eine schriftliche Erklärung der zukünftigen 

Verwendung verlangen, um eventuelle Steuerpflichten ein­

deutig dokumentieren ~u können. 
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3. Im § 38 wird öer Begriff Kraftstoffbetrieb neben dem Begriff 

Erzeugungsbetrieb (§ l6) verwendet. Es ist nicht eindeutig 

festzustellen, ob diese Beyriffe gleichzeitig nebeneinander 

bestehen können, ob jeder der boiden Begriffe für sich 

allein bestehen oder der Begriff Erzeugungsbetrieb (§ 16) 

beide Begriffe inkludieren kann. 

Eine Integrierung des § 38 im S 16 erscheint uns daher aus­

reichend. 

4. Im Zuge einer Verwaltungsvereinfachung schlagen wir vor, als 

Verrechnungsstelle für die Mineralölsteuer einen einzigen 

Betrieb, z.B. jenen am Sitz der Geschäftsleitung be!ind­

lichen Betrieb oder den am ~tarksten der Mineralölpflicht 

unterliegenden Betrieb bei gleichzeitig einer einzigen Auf­

sichtsstelle seitens der Finanzverwaltung zu bestimmen. 

Die biohcrige Übung, uuch bei ver~Ghiedenen Betriebsstätten 

örtlich verschieden zusLändlye Finanz~mter mit. der amtlichen 

Aufsicht zu betrauen, bewirkte bisher, daß für jedes Finanzamt 

gesonderte Unterlugen vorb~reitet werden müssen. Vor allem 

die steuerfreien Transporte zwischen den einzelnen Betriebs­

stätten, die verschiedenen Zu~tändigke1tsbereichcn von Fi­

nanzämtern untcrliegen, haben mehrfach und damit zeit- und 

damit kostenaUfwendig ~rstellt ~u werden. 

Wir 5chlagen deshalb vor, die im § 47 angeführte amtliChe 

Aufsicht auf ein einzelnes zuständiges Finanzamt im Sinne 
un$c;rcr Al.lsführungen zu kOll~entrieren und äie entsprechende 

Gesetzesstelle dahingehend zu ändern. 
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Im Zuge e~nes verstärkten Umweltschutzes sollte die Mischung 

der einzelnen Traibsto!f- und Kraftstoffkomponenten einer 

qualitHtsbezogenen öffentllc.;h~n Einflußnahme, bzw. beglei­

tenden Kontrolle unterliegen. 

6. Wir verweisen daraufhin, daß die Einhebung der Mineralöl­

steuer selbst in einer. so großen Volkswirtschaft wie in den 

USA nicht für notwendig erachtet wird, die Treibstoffpreise 

daher deutlich niedriger sind. 

Die OPEC bzw. die Entwicklungsländer werfen den Europäischen 

Nationen vor, durch die Einhebung der Mineralölsteuer einen 

Beitrag zur Infrastruktur einzutreiben, der diesen Ent­

wicklungsländern verwehrt wird. 

Wunschgemäß werden unter einem 25 Ausfertigungen dieser Stellung­

nahme dem Prtisidium des Ndtionalrates ~ur Verfügung gestellt. 

Hochachtungsvoll 

Der ,,J(anunerdl.rekt.or: 

: / /", 
, ' 

:/1 /«(;, L 
I V"V v ') 

Der Präsident: 
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